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Merkblatt - Bewirtungsk sten 
 
A. Allgemeines 
Die Bewirtungsk sten stehen im Spannungsfeld zwischen nicht abzugsfähigen K sten der 
allgemeinen Lebensführung und betrieblich bzw. beruflich veranlassten K sten, die als 
Betriebsausgaben der Werbungsk sten abziehbar sind.  
Entscheidend für einen Abzug sind insbes ndere f lgende Kriterien: 

· die Veranlassung der Bewirtung,  
· wer bewirtet wird und  
· b die Bewirtungsk sten angemessenen sind.  

Außerdem sind grundsätzlich der Nachweis mittels rdnungsgemäßer Rechnung s wie eine 
ges nderte Aufzeichnung erf rderlich. 
 
In vier Schritten lässt sich prüfen, b bzw. welche Bewirtungsk sten abziehbar sind: 
1. Schritt: 
Handelt es sich um betrieblich der beruflich veranlasste K sten? Nach neuer 
Rechtsprechung des Bundesfinanzh fs gilt bei s w hl betrieblich als auch privat veranlassten 
K sten nicht mehr v rrangig ein allgemeines steuerliches Aufteilungs- und Abzugsverb t. 
S mit können gemischte Aufwendungen grundsätzlich aufgeteilt werden. Es stelle sich 
lediglich die Frage nach einem geeigneten Aufteilungsmaßstab, der ggf. auch im Wege der 
Schätzung ermittelt werden müsse. Die F lgen dieser Rechtsprechung bleiben abzuwarten. 
2. Schritt: 
Ist die Bewirtung „geschäftlich“ (z. B. bei Bewirtung v n Geschäftsfreunden) der „allgemein 
betrieblich“ veranlasst (z. B. bei Arbeitnehmern)? Im ersten Fall dürfen die angemessenen 
K sten nur zu 70 % abgez gen werden. 
3. Schritt: 
Sind die K sten angemessen? Unangemessen h he K sten sind aufzuteilen, in einen nicht 
angemessenen und damit nicht abziehbaren Teil und in einen angemessenen Teil. 
4. Schritt: 
Wurden die Höhe und die geschäftliche Veranlassung der Bewirtung rdnungsgemäß 
nachgewiesen und rdnungsgemäß aufgezeichnet? 
 
B. Bewirtungsk sten als Betriebsausgaben 
1. Bewirtung v n Geschäftsfreunden 
Die Bewirtung v n Geschäftsfreunden ist geschäftlich und f lglich betrieblich veranlasst, 
wenn sie der Geschäftsbeziehung dient bzw. eine s lche gerade aufgebaut werden s ll. 
Darunter fällt die Bewirtung der f lgenden Pers nen: 
 

· Kunden bzw. p tenzielle Kunden, 
· Lieferanten, 
· Handelsvertreter, 
· Bewerber, 
· Besucher des Betriebs im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit s wie 
· Berater. 
 

Dazugezählt werden zudem Begleitpers nen, wie z. B. Sekretärin der Ehegatte. Auch auf 
den einladenden und teilnehmenden Unternehmer, dessen Arbeitnehmer der auf seine 
Familienangehörigen entfallende K sten können „geschäftlich veranlasst” sein.  
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V rsicht ist allerdings geb ten bei der Bewirtung v n Geschäftsfreunden im eigenen 
Haus/der eigenen W hnung: Hier überwiegt in den Augen der Finanzverwaltung meistens 
der private Charakter. Nur in ganz seltenen Fällen könnten Sie den Kampf um den Abzug 
entsprechender Aufwendungen gewinnen, beispielsweise wenn ein ausländischer 
Geschäftsfreund eine Bewirtung in Gaststätten nicht gew hnt ist bzw. sein der Ihr eigener 
Gesundheitszustand das nicht erlaubt der wenn eine geschäftliche Unterredung geheim 
gehalten werden s ll. Hier ist eine entsprechende Beweisführung unumgänglich. 
 
Ähnlich pr blematisch ist die Bewirtung anlässlich v n privaten Ereignissen wie 
beispielsweise bei Geburtstagen der Dienstjubiläen. Auch hier tritt nach Ansicht der 
Finanzverwaltung die private Mitveranlassung derart in den V rdergrund, dass sie die 
Bewirtungsk sten insgesamt nicht zum Abzug zulässt – selbst wenn überwiegend 
Geschäftsfreunde eingeladen sind. 
 
2. Abzugsbeschränkung in Höhe v n 70% 
Bewirtungsaufwendungen aus geschäftlichem Anlass sind nur zu 70% abziehbar. Die nicht 
abzugsfähigen 30% s llen in typisierter F rm die private Haushaltsersparnis durch die 

hnehin n twendige Nahrungsaufnahme berücksichtigen. Die Beschränkung gilt auch für den 
bewirtenden Unternehmer selbst, seine Angestellten und die Angehörigen. 
Die frühere Beschränkung des V rsteuerabzugs auf 70% ist nicht mehr anzuwenden. Die 
V rsteuer können Sie damit immer zu 100% abziehen, auch aus dem ertragsteuerlich nicht 
abziehbaren 30%-Anteil (s fern die Bewirtungsk sten angemessen sind).  
 
Da die Abzugsbeschränkung nur für die Bewirtung aus geschäftlichem Anlass greift, ist die 
nachf lgende Abgrenzung äußerst wichtig: 
 
3. Bewirtung aus allgemein betrieblicher Veranlassung 
Die Bewirtung v n eigenen Arbeitnehmern des Betriebs – z. B. bei Betriebsveranstaltungen 

der Weihnachtsfeiern – ist nicht „geschäftlich“, s ndern „allgemein betrieblich“ veranlasst 
und daher in v ller Höhe abzugsfähig. Hier greift die Abzugsbeschränkung v n 70% nicht. 
Auch die K sten für Angehörige v n Arbeitnehmern und für Pers nen, die z. B. zur 
Gestaltung einer Betriebsfeier beitragen, können unbegrenzt abgez gen werden. Die 
Bewirtung v n fremden Arbeitnehmern, z. B. des Geschäftspartners der v n 
gesellschaftsrechtlich verbundenen Unternehmen, ist aber „geschäftlich veranlasst“ und 
daher nur zu 70% abzugsfähig. Ebenfalls unter die Beschränkung fällt die Bewirtung v n 
freien Mitarbeitern und Handelsvertretern, selbst wenn es sich um betriebsinterne 
Schulungen handelt. 
 
4. Begriff der Bewirtungsk sten 
Bewirtungsk sten sind v r allem Aufwendungen für  

· Speisen, Getränke und andere zum s f rtigen Verzehr bestimmte Genussmittel (z. B. 
Tabakwaren), aber auch 

· Nebenk sten, die zwangsläufig im Zusammenhang mit der Bewirtung anfallen (z. B. 
Trinkgelder, Garder bengebühren), allerdings keine Übernachtungs- der Fahrtk sten 
(hier aber ggf. Betriebsausgaben aus anderen Gründen).  

Die Beköstigung muss eindeutig im V rdergrund stehen, was bei Besuchen v n Nachtclubs 
der eines Varieté nicht der Fall ist (hier stehen die Gesamtk sten in einem Missverhältnis zu 

den Aufwendungen für die Bewirtung). 
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Aufmerksamkeiten in geringem Umfang als übliche Geste der Höflichkeit fallen nicht unter 
den Begriff der Bewirtung. S  können z. B. Getränke und Gebäck anlässlich v n 
Besprechungen uneingeschränkt als Betriebsausgaben abgez gen werden. Ob eine 
Aufmerksamkeit v rliegt, richtet sich nicht nach der Höhe der Aufwendungen, s ndern nach 
der Verkehrsauffassung und Üblichkeit. 
 
5. Angemessenheit 
Unangemessene K sten sind nicht abzugsfähig. Ob und inwieweit Bewirtungsaufwendungen 
angemessen sind, richtet sich nach den Umständen des Einzelfalls, der allgemeinen 
Verkehrsauffassung und den jeweiligen Branchenverhältnissen (z. B. Größe des 
Unternehmens, Um-satz, Gewinn, Bedeutung der Geschäftsbeziehung, K nkurrenz, 
Gr ßauftrag). S llte der Bewirtungsaufwand unangemessen sein, kann er gänzlich v m Abzug 
ausgeschl ssen sein, wenn er seiner Art nach bereits unangemessen ist (z. B. beim Besuch 
eines Nachtclubs); ist der Aufwand nur der Höhe nach unangemessen, ist er aufzuteilen:  

· Der unangemessene Anteil ist nicht abziehbar, einschließlich der enthaltenen 
V rsteuern.  

· Nur der angemessene Teil ist abzugsfähig, w bei dieser Teil bei der Bewirtung v n 
Geschäftsfreunden um 30% zu kürzen ist. Die V rsteuer aus dem angemessenen Teil 
bleibt zu 100% abziehbar. 
 

6. Nachweis und Aufzeichnungspflichten 
Die Höhe und geschäftliche Veranlassung der Bewirtung sind zeitnah (innerhalb v n ca. zehn 
Tagen, spätestens mit der M natsbuchhaltung) schriftlich durch f lgende Angaben 
nachzuweisen:  

· Ort und Tag,  
· Teilnehmer, 
· Anlass, 
· Höhe der Aufwendungen. 

Vermeiden Sie Streitigkeiten mit dem Finanzamt und geben Sie den Anlass der Bewirtung 
k nkret und beweissicher an. Allgemeine Angaben wie z. B. „Kundenpflege”, „Arbeitsessen“ 

der „Inf rmati nsgespräch” reichen nicht aus. 
  
Bei Bewirtung in einer Gaststätte genügen Angaben zum Anlass und den Teilnehmern; die 
übrigen Details müssen aus der beizufügenden Rechnung ersichtlich sein. Nicht nur für den 
ertragsteuerlichen Abzug der Bewirtungsk sten, s ndern darüber hinaus für den Abzug der 
darin enthaltenen V rsteuern muss die maschinelle und registrierte Rechnung f lgende 
Angaben enthalten: 

· den v llständigen Namen, die Anschrift der Gaststätte und die dem Gastwirt erteilte 
Steuernummer der Umsatzsteuer-Identifikati nsnummer, 

· den Namen und die Anschrift des Leistungsempfängers (Unternehmer),  
· das Ausstellungsdatum,  
· die Rechnungsnummer, 
· Art, Menge bzw. Umfang der Leistungen,  
· das Entgelt mit Steuersatz und Steuerbetrag s wie  
· den Tag der Bewirtung.  

Bei Kleinbeträgen bis 150 € genügen der v llständige Name und die Anschrift des 
Gastwirts, das Ausstellungsdatum, Art, Menge der Umfang der Leistungen, das 
Brutt entgelt s wie der Steuersatz.  
Um den ertragsteuerlichen Abzug der Bewirtungsk sten zu sichern, müssen n ch 
f lgende Bes nderheiten beachtet werden: 
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· Alle verzehrten Speisen und Getränke müssen mit Einzelpreisen detailliert benannt sein 
(übliche Bezeichnungen wie z. B. „Menü“, „Lunch-Buffet“ . ä. sind dabei ausreichend).  

· Außerdem müssen alle Teilnehmer der Bewirtung namentlich genannt werden, auch 
der einladende Unternehmer selbst, teilnehmende Arbeitnehmer s wie 
Familienangehörige. Die Angabe der Anschriften ist nicht erf rderlich, kann v m 
Finanzamt allerdings angef rdert werden. Eine berufliche Schweigepflicht entbindet i. 
d. R. nicht v n der Namensangabe. Eine Ausnahme gilt nur, wenn die Angaben z. B. bei 
einer gr ßen Pers nenanzahl nicht zumutbar sind (dann genügt die Zahl und eine 
Sammelbezeichnung). 

· Bei einer Bewirtung in den eigenen Betriebsräumen ist ein entsprechender Eigenbeleg 
nötig.  

 
Neben der Nachweispflicht müssen die Bewirtungsaufwendungen auch einzeln und getrennt 
v n den s nstigen Betriebsausgaben auf einem ges nderten K nt  der in einer getrennten 
Spalte aufgezeichnet werden. Werden diese strikten Aufzeichnungspflichten nicht 
eingehalten, kann das Finanzamt die Bewirtungsk sten selbst dann streichen, wenn es keine 
Zweifel an der angemessenen Höhe und betrieblichen bzw. beruflichen Veranlassung der 
Aufwendungen hat! 
 
Achten Sie akribisch auf die Richtigkeit der Belege, die Sie auch unterschreiben müssen. Ohne 
den rdnungsgemäßen Nachweis, bei unv llständigen Angaben der fehlender separater 
Aufzeichnung streicht der Fiskus den Abzug – ggf. auch nachträglich! Die Angaben können 
nicht nachgeh lt werden.  
Es besteht eine allgemeine Aufbewahrungspflicht für die Bewirtungsk stenbelege. 


